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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
9. Juni 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 9 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/65/768)] 

65/266. Revision der Allgemeinen Regeln des Welternährungs-
programms 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/162 vom 20. Dezember 1993, 50/8 vom 
1. November 1995 und 53/223 vom 7. April 1999, 

 1. beschließt vorbehaltlich der Zustimmung der Konferenz der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dass die Mitglieder des Exekutivrats 
des Welternährungsprogramms auf drei Jahre aus dem Kreis der Staaten gewählt werden, 
die in den Listen1 in den für die Tätigkeit des Welternährungsprogramms maßgebenden Ur-
kunden enthalten sind, und zwar mit folgender Sitzverteilung, die keinen Präzedenzfall für 
die Zusammensetzung anderer Organe der Vereinten Nationen mit begrenzter Mitglieder-
zahl darstellt: 

 a) acht Mitglieder aus dem Kreis der in Liste A enthaltenen Staaten, wobei vier 
Mitglieder vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden und vier vom Rat der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 

 b) sieben Mitglieder aus dem Kreis der in Liste B enthaltenen Staaten, wobei vier 
Mitglieder vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden und drei vom Rat der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 

 c) fünf Mitglieder aus dem Kreis der in Liste C enthaltenen Staaten, wobei zwei 
Mitglieder vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden und drei vom Rat der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 

 d) zwölf Mitglieder aus dem Kreis der in Liste D enthaltenen Staaten, wobei sechs 
Mitglieder vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden und sechs vom Rat der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 

 e) drei Mitglieder aus dem Kreis der in Liste E enthaltenen Staaten, wobei zwei 
vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden und eines vom Rat der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 
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 f) ein zusätzliches Mitglied, abwechselnd aus dem Kreis der in den Listen A, B 
und C enthaltenen Staaten, das vom Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen in folgendem Turnus gewählt wird: 

i) ein Staat aus Liste A, zur Besetzung des zusätzlichen Sitzes in jeder zweiten 
Amtszeit, beginnend mit dem 1. Januar 2012; 

ii) ein Staat aus Liste B, zur Besetzung des zusätzlichen Sitzes in jeder vierten 
Amtszeit, beginnend mit dem 1. Januar 2015; 

iii) ein Staat aus Liste C, zur Besetzung des zusätzlichen Sitzes in jeder vierten 
Amtszeit, beginnend mit dem 1. Januar 2021; 

 2. beschließt außerdem, dass der turnusmäßig wechselnde Sitz von nun an dauer-
haft nach dem in Buchstabe 1 f) beschriebenen Turnus aus dem Kreis der in den Listen A, B 
und C enthaltenen Staaten zu besetzen ist, wobei es keiner weiteren Überprüfung bedarf, es 
sei denn, eine Mehrheit der Mitglieder des Exekutivrats ersucht darum, und keinesfalls vor 
Ende eines vollen, vier Amtszeiten umfassenden Turnus; 

 3. beschließt ferner vorbehaltlich der Zustimmung der Konferenz der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dass die revidierten Allgemeinen 
Regeln am 1. Januar 2012 in Kraft treten. 

77. Plenarsitzung 
7. März 2011 


